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369 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 

des Bundesrates 

BeI' ich t 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

11. Dezember 1969, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Lebensmittelgesetz j951 neuerlich 

abgeändert wird 

Nach dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 

Nationalrates soll im Lebensmittelgesetz eine 

positiv-rechtliche Regelung hinsichtlich der Ver

wendung von Stoffen erfolgen, die zur Erreichung 

eines technologischen Erfolges bei Lebensmitteln 

eingesetzt werden ( Zusatzstoffe ). Weiters soll 

normiert werden,daß auch importierte Lebensmittel 

und Waren diesen Anforderungen zu entsprechen haben. 

Das fahrlässige Feilhalten und Verkaufen von Lebens-

mitteln unter einer falschen Bezeichnung soll nach 

dem Gesetzesbeschluß als Verwaltungsstraftatbestand 

gelten. Auch sind ein Verfahren betreffend den 

Verfall von Lebensmitteln und Waren und Vorschriften 

über die Ver\vertung von für verfallen erklärten Lebens

mitteln und Waren vorgesehen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat 

die gegenständliche Vor.1ag~in seiner Sitzung am 

.",.-
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15. Dezember 1969 ,in Verhandlung genommen. 

Auf Grund eines Antrages der Bundesräte Maria 

Hagleitner und Genossen wurde mit Stimmenmehrheit 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen Einspruch 

zu erheben. 
/ 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 

Ausschuß für soziale An~legenheiten den Antrag, 

der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

vom 11. Dezember 1969 betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Lebensmittelgesetz 1951 neuerlich ab-

geändert wird, wird ~inspruch erhoben o 

Begründung 

Der Bundesrat hat beschlossen, gegenden Gesetzesbeschluß 

des Nationalrates vom 13. Dezember 1969 betr. eine Novelle 

zum Lebensmittelgesetz Einspruch aus dem im IViinderheits

bericht der sozialistischen Pralction des Ausschusses des 

Nationalrates für soziale Verwaltung dargelegten Gründen 
zu erheben. Der Bundesrat schließt s:Lch den Erwägungen" 

die im bezeichneten Hinderheitsbericht niedergelegt sind, 

voll an. 

Der gegenst~ndliche Minderheitsbericht lautet wie folgt: 
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II Die . sozialistischen Abge{:rdneten des Sozialausschusses sind an 

die Beratungen der leider sehr unvollständigen Regierungsvorlage 

für eine Lebensmittelgesetz-Novelle mit der Zielsetzung herange

treten, wenigstens denjenigen Teil des sozialistischen Initiativ

antrages cr4/A zu verwirklichen, der sich auf die Regelung der Zusatz

stoffe bezieht. 

Entgegen der gegenständlichen Regierungsvorlage sieht der am 

4. Juli 1968 vön den sozialistischen Abgeordneten Gertrude Wondrack, 

Herta Hinlder., Dr. Herta Firnberg" Pansi, Gratz und. Genossen einge

brachte Initiativantrag 74/A die Schaffung eines umfassenden und 

modernen Lebensmittelgesetzes vor. 

Die vlichtigs·ten Grundzüge dieses Ini tiati vantri:::..ges sind: 

o Neuaufnahme 

der Zusatzstoffe, 

der Hilfsstoffe (das sind diejenigen Stoffe, die bei der Herstel

lung oder Verarbeitung von Lebensrni t teIn verv,endet vIerden) , 

der Uiittel, die zwar zum Verkehr bestimmt sind, ohne aber 

Lebensmlttel oder J\rzneinüttel zu sein (zum Beispiel Schlanl-:heits

mi ttel), sovlie 

der Reinigungs-" Vlasch- und Desinfektionsnü ttel, die für den 

Haushalt oder für Betriebe, in denen Lebensmittel hergestellt werden, 

bestimmt sind. 

o Generelle Einführung des Verbotsprinzips anstelle des nach der 

geltenden Hechtsordnung bestehenden I'1ißbrauchsprinzips. Dieses Ver

botsprinzip soll sich n:i.cht nur auf die oben angefUhrten Stoffe 

und Mittel beziehen, sondern unter anderem auch fUr 

die Verabreichung von l'ledikamenten und Stoffen mi t hormonaler 

Uirkung an Tiere (um die Beschaffenhe:lt d_e:::; Fleisches oder des 

Fettansatzes Z1) ;)e8inf1ussen), 

die Be118J1Clltms von LebcnsE:i tte1n Eli t ionisierenden oder u1 tra-

violetten Strahlen, 

die !lD .. ndllmg von Lebensn:i tteln pflanzli011c:r oder ti.erischer 

Herl<:unft nü t Antj.b:totika, Pflanzenscllutz- oder Scclädlingsbe-

kämpflmgsrni t teIn U.SF. und fU::c 

das Inver~ehrbringen von diätetischen tamini~üerten 

. Lebensrni t teIn 

Geltung haben. 
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o Schaffung eines umfassenden Konsumentenscbutzes (Gesundheitsschutz 

und Schutz vor 'I'äuschungen); 

o Kennzeichnungspflicht (insbesondere bei '.1011- und Halbkonserven 

sOl-lie bei anderen vorverpaclden oder in Behältnisse abgefüllten 

Lebensmi tteln); 

o Schaffung moderner Hygienevorschriften; 

o Anhebung der Strafsätze, um zu verhindern, daß Übertretungen und Ver

gehen zum Schaden der Konsumenten vre:L terhin als Kavaliersdelikte 

angesehen vlerden; 

o Ausbau der Kontrolle (insbesondere der Nachscbaumöglichkeiten der Auf

sichtsorgane); 

o Anhebung der Verbindlichkeit des Österrei.chischen Lebensmi ttel

buches dadurch, daß dem Österreichischen Lebensmi ttell)uch Ver

ordnungscharakter beigemessen wird; 

o Zugleich aber auch .Schaffung eines hinreichenden Rechtsschutzes der 

Beteiligten (zum Beispiel llinsichtlich der Zulassung bestimmter 

neuer Stoffe oder lünsichtlich der8eschlac;nahmebestimri'lune;en). 

Nachdem dieser Initiativantrag zur Bogutachtung an die Interessen

vertretungen, die ):hnter deI' Landesregierungen ;30vüe an zahlreiche 

Fachleute versandt vrurde und durch,,'Teg,s posi ti ve Stellungnahmen einlangter. 

beantragten die sozial tstischen Abgeordneten elie 1. Le~n.mg. Anläß-

li,ch Cl.er 1. Les1..mg$ dte tn der 122, S:Ltztmg eIes Ne,tio:nalrates .vom 

12. alisttsche Fraktion, 

daß dem Sozialausschuß zur Beratuns und Berichterstattung ihres An
trages eine Fri:::.,t bü:: 31. j,'iat 1969 ge2,e'ezt v'lel'Ue. D1e;,;er Antrag hTlJ.rde 

von c1(;r Hehrhe1 ti3fraktion 2J)gelc:hnt. Am '7. Juli 1969 \\Tur'dc der 

A 'l"traQ; 7' lI/11 <zu,o; ;-O'p·,'j'iC'r·l !'·j'L' i', ('1 ;~Y' ;l'~ "" f:e'; P )"'1 Y1 O'C~ ,;TO.l""j Cl [TI'" J:? 8;::; d("r Bro L 1;:, O'el' ,.1. t.-..... '-i).. ' ........... 1,..~.~(l '~'.. J _ .... ~,A,,",~_ . "\''''0..1-...J - l.,< • .1-.l L ;)'·"" - ·0...... ----,..J '-,..... . ....... ...."'0 -:J 

elle c."Lm 13. lila,i 1 

Nationalrat einge llt vJul'c1e -' vom züüau:3schuB einem Unteraus-

schuß zur gcmeinsGJm(~n Eera'CUIl!:; zugevrtcsen. In den darc.'cuf'hin 

folgenden Si tZ1Jr.\.c:;~::rl cl.es 

'7 ' l~ 
I' uno. _ . .J. weigerten sich die AbGeordneten der 

und Stohs matertell zum Irü tic~t:L v2.ntrag Stellung zu nehmen. Da somit 

über die Vorgangsweise 1m UnterausschuB - die SPö-FraktioIl verlangte .. 

daß der gesarnteInhalt de:3 tiativantrages verhandelt werde - keine 

Einigung erziel t Nerdcn l.connte, mußte eIer Untel'aw3scl"\c.li3 seine 1}1ätig-
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keit ohne Erfolg beenden. Die sozialistischen Abgeordneten verweisen 

auch noch darauf, daß auch ihr Antrag im Sozialausschuß, beide 

Vorlagen unter einen zu beha.ndeln, von der t'lerhhei tsfraletion abge

lehnt wurde. Die sozialistischen Abgeordneten mußten diese Ab

stimmung zur Kenntnis nehmen und bemühten sich im folgenden, durch 

die Vorlage von Abänderungsanträgen zur Regierungsvorlage 'Vlenigstens 

Teilerfolge im Hinblick auf den Konsumentenschutz zu erzielen. Dies 

vor allem deshalb, weil sich die flInitiative" der ÖVP auf dem Ge
biet des Lebensmittelrechtes auf die umstrittene Abänderung 

des § 30 LlVlG. sowie auf die Schaffung einer Kennzeichnungspflicht 

auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren vlettbewerb beschränkte. 
In der letztgenannten Regelung "Vmrde in einem Kompetenzbereich, 

der zweifellos dem Sozialministerium im Rahmen der Lebensmitte. 
o 

gesetzgebung allein zukommt, aus politischen Gründen vorgesehen, 

daß die entsprechenden Verordnungen vom Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie, für Finarlzen, für Land- und Forstwirtschaft 

und vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bunclesministerium 

für soziale Verwaltung zu erlassen sind. Dagegen 'VTUrde noch 

am 9. Ol{tober 1968 im ÖVP-Pressedlenst ausgeführt: !!Durch eine 

Gesetzesänderung werde der Sozialminister ermächtigt -werden, durch 

eine Verordnung nach dem Lebensmittelgesetz die materiellen und: 

die gesundheitlichen Interessen der Bevöllcerung durch eine umfassen

de Kennzeichnungspflicht verpaclcter Lebensmittel zu schützen." 

Zu einer solchen Verordnung auf Grund des Lebensmittelgesetzes ist 

es aber ebensowenig gekommen uie zu einer gesetzlichen Regelung, 

'Vlie sie von den sozialistischen Abgeordneten de.s Nationalrates 

in ihrem rni tiati vantrag vorgesehen vmrde. Dief3e Beschneidung 

der Kompetenzen des Bundesministeriums für soziale Verv'lal tung 

vrird auch in der gegenständlichen He.s;ierungsvorlage fortgesetzt. 

Auch hier soll, Ob'vlOhl stch der Inhalt der Regj.erungsvorlage nur 

auf den Gesundhei ti:3schutz beschrärüct, dem Bunciesr;lir.isteri um für 

Handel, Ge'iierbe und lndus tri e und dem Bunöesm:Lnisterlum für Land-

und Forstwirtschaft ein Eitspracherecht eingerliumt werden. 

Die wichtigsten Ab~nderungen, die von den sozialistischen Abge

ordneten vorgeschlaGen 'trurden, bezogen sich auf: 
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o Schaffung der Alleinkompetenz des Bundesministeriums fUr scziale 

Vervmltung auf dem Gebiet des Schutzes der Gesundheit der Ver
braucher. Die Erlassung der z2.hlreichen Verordnunßen, die erst 

die speziellen Regelungen auf dem Gebiet der Lebensmittelzusatz

stoffe zum Inhalt haben, soll nur durch das Bundesministerium 

fUr soziale VenJal tung erfolgen. Besonders betont Hird, daß die 

gegenständliche Regierungsvorlage keinerlei Schutz des Konsumenten 

vor Täuschung bietet, während der 1ni tiati vantrag 74/A einen um-: .. 

fassenden Konsumentenschutz auch im Hinblick auf 'l'äuschungshand

lungen vorsieht. (Deshalb Streichung der l'ü twirl{ungslwmpetenz 

des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft'und 

des Bundesministeriums für Handel, Gev;erbe und Industrie im 

§ 6 a Abs. 1 und 3 sowie § 6 b Abs. 5; hingegen erschien es 

im § 6 c Abs. 1 geboten, nicht nur den Gesundheitsschutz, sondern 

auch den Schutz der Verbraucher ingesamt zu normieren; daher 

sollte es in dieser Bestimmung nach den Vorstellungen der sozialisti

schen Abgeordneten bei der Mitwirkung der bei den anderen Ministerien 

verbleiben. ) 

o Einführung einer unbedingten Kennzeichnungspflicht von Zusatz

stoffen, d:Le in oder auf Lebensmitteln vorhauen sind (Anträge auf 

Streichung der lit. e des § 6 a Abs. 1 sowie auf Einfügung eines 

neuen Abs. 2). 
o Ausdehnung der im Gesetz taxativ aufgezählten Zusatzstoffe um 

Aromastoffe und Aromaverstärker, Enzyme, Trennmittel, Schönungs

mi ttel, Zuckeraustauschstoffe sowie um son~:tige techrüsche HjJfs

stoffe (Antrag zu § 6 a Abs. 2) sOHie EnJei terung des Anwendungs

bereiches des § 6 a Abs. 5 auf Vorratsschutzmittel, Re i fungsn-ii ttel 

sowie Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 

o Stoffe, die selbst Lebensmittel sind, jedoch wie Zusatzstoffe 

i,ürken (§ 6 a Abs. LI) -' sollen neben einer unbedingten 

Kennzeichnungspflj_cht auch der I\lengenbeschränkung des § 6 a Abs. 1 

lit. c unterliegen. 

o Ausdehnung des Verbots des Feilhaltens lmd Verkcmfens von Lebens-

mi tteln mi tunerlaubten Zusatzstoffen auf den He:C'stel1ungsprozeß, 

um eine bes.sere lControlle zu gevlährleisten. 

o Untersuchungsmöglichkeit von Lebensmitteln, dle aus dem Zollausland 

stammen, nicht nur bezüglich der Zusatzstoffe, sondern bezüglich 

sämtlicher Vo:eschriften des Lebensmittelgesetzes. \:!.enn in den 

Erläuternden Bemerkungen zur H.eg:LeruTigsvorlage beh2~uptet ~'lird, 

.. 369/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



.. 
... _ 7 _ 

daß die importierten Lebensmittel und \'laren den Erfordernissen ent

sprechen müssen, die an inländische Produkte nach den Bestimmungen 

des Lebensmittelgesetzes gestellt werden, ist dies unrichtig, 

da der § 6 c Abs. 1 nur den ~ 6 des geltenden Lebensmittelgesetzes 

anführt. Deshalb haben die sQzicüistischen Abgeordneten einen Antrag 

auf eine entsprechende Enqei terung des Anwendungsbereiches der 

Verordnung, die gemäß § 6 c Abs. 1 erlasse::1. vJerden kann, gestellt. 

o Schaffung von gerichtlich strafbaren Tatbeständen anstelle von 

bloßen VervJaltungsübertretun~en in den Fällen des Verstoßes gegen 

die Bestimmungen des § 6 a Abs. 6 und 7 Anträge zu den §§ 10 

und 22 sovJ1e Schafi~ung eines ncuen Tc"tbestandes im §. 11 a). 

o Beseitigung der in der Regierungsvorlage vorgesehenen, rechtlich 

jedoch unhaltbaren Regelung~ daE derjenige~ der fahrlässig Lebens

mi ttel feilhält oder verk2.uft!J eiie bereits rni t einer falschen Be

zeichnung versehen sind, sich einer gerichtlich strafbaren Über

tretung schuldig macht (geltendes Recht), derjenige aber, der diese 

falsche Bezeicl"lliung selbst fahrlässig anbringt, gemäß § 12 Abs. 2 

in der Fassung der Regierungsvorlage nur eine Verwal tung,sübertretung 

begeht (Antr~ge zu § 12 und zu § 22). 

Da 2.11e Anträge, die von den sozialistischen Abgeordneten zur Abände

rung der Regierungsvorlage eingebracht vrurden, von der f'lehrheits

fraktion pauschal abgelehnt vTurden, vierden diese Anträge nachstehen.d 

in ihrem vollen 'iIortlaut ange führt: 

1. Im ~ 6 a Abs. 1 sind die v/orte I im Zinvernehmen mit den Bundes-

ministern für Land- und Forstvürt;;3chaft und für Handel, Gewerbe 

und Industrie' zu st:ceichen. 

2. Im § 6 a Abs. 1 ist die lit. e zu streichen. 

3. Die bisherigen Abs. 2 bis 7 eies § 6 a erhalten die Bezeichnung 

:3 bis 8. 

4. Im § 6 a ist ein neuer Abs. 2 tüt ~ol~cndQ~ \~ort.L'aut el'n~11fu"gen' .!. ~OC::A- ~ .... I!~. (' L~ A '" 

1(2) Zusatzstoffco;, die in oder auf LebensrDitteln vornanden sind, 

sind zu lwnnzeichnen. Art -LllJ.d ünfang d:i. seI' Kennzej_chnw'l[!; SOVÜ8 J\us-

nsll.men von der }(e:::l.t'lze:Lchrl1_mgspfl:tcht s:Lnd unter 

Schutz der Gesundheit der Verbraucher v~;';n Bunclesnin:Lster für soziale 

Verwaltung durch Verordnung festzulegen.' 

5. Im § 6 a t'.bs. einen Strichpunl{t zu 

ersetzen und folgendel~ H8.:UX;Gl. tz 2.nzufUgen: I 'ilE:i ters Aromastoffe und 

Aronlct"Verstäl'Jl{er, Erlz~.Tn~(: ~ iJ.l1'e:n,T1Llt ttc~J_, 8(:d~lÖr1l),n{~SrD~L t1~c~1, ZUCY:Cl")8.US

tauschs toffe sowie sonstige technische Hil stoffe.' 

369/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



8 

6. Im § 6 a Abs. 4- (neu) sind die Worte lI im Einvernehmen mit den 

Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für Handel, 

Gel'lerbe und Industriell zu streichen. 

7. § 6 a Abs. 5 (new hat zu,lauten: 

'(5) Stoffe, die selbst Lebensmittel sind, jedoch einen technologischen 

Effekt wie die im Abs. 3 angefü..~rten Ud ttel herbeizuführen vermögen, 

unterliegen nur den Bestj.mmungen des Abs. 1 li t. c sowie des Abs. 2. I 

8. Im § 6 a Abs. 6 (neu) sind zwischen den Worten tSch~dlinge' und 

I und T die \lJorte I sowie auf Vorratsschutzmittel, Reifungsmi ttcl J 

VIasch-, Reinigungs- und DesinfektionsmitteIl einzufügen. 

9. Die Einleitllilg zu § 6 a Abs. r( (neu) hat zu lauten: 

I Das Herstellen von Lebensmi tteJ_n für elen Handel und Verkehr sowie 

das Feilhalten und Verlcaufen von Lebel smi tteln" t • 

10. § 6 a Abs. 8 (neu) hat zu lauten: 

'(8) Es ist verboten, Zusatzstoffe, über elie keine Feststellung nach 

I\'laßgabe des Abs. 1 oder der Bestimmunt~en eles § 6 b getroffen v.lorden 

ist oder die den Bestimmungen einer auf Grund des Abs. 1 lit. d er

lassenen Verordnung nicht ent~3prechen, mit einem Hinvwis auf ihre 

Verwendbarkeit bei Lebensrrütteln fe1.lzuhalten oder zu verkaufen. I 

11. Im § 6 b Abs. 4 ist der letzte Satz zu streichen. 

12. Im § 6 b Abs. 5 sind elie \'lOL'te I im Einvernehmen mit den 

Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft l.LYld für Handel, 

Gewerbe und Industrie' zu streichen. 

13. § 6 c Abs. 1 hat zu lauten: 

'(I) Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann, soweit dies 

im Interesse des Schutzes der Verbraucher geboten ist, im Einver

nehmen mit den Bundesministern für Land- und ForstNirtschaft, für 

Handel, Gewerbe und Industrle und für Ji'inaYl7.en durch Verordnung be

stimmen) daß die Abfertigung von aus dem Zollausland stammenden 

Lebensmitteln und Waren zu m freien Verkehr in der Einfuhr oder zum 

Eingang~3vor:rnerlwerkehr zum ungevJissen Verlcauf oder zur Einlagerung 

in offene L8,ger auf Vorcerl\::ung (§§ 61, 6'{ Abs. 1 11 t. e und Abs. 3 

11. t. b Zollgesetz 1955) nur geg;en Vorl'.;.ge elnes NEtchweises zulässig 

ist, daß das Feilhalten und der Verlccmf der betreffenden Lebensmi tt.el 

oder waren nicht ün vJidc;n:,pruch zu elen Bestirnmungt';n dieses Bundes

gesetzes steht; das Vorllcgen dj.eses H8.chweises ist ein Abferttgungs-

369/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



• 

9 

erfordernis im Sinne des § 52 Abs. 4 Zollgesetz 1955. In 

dieser Verordnung ist auch die äußere Form des Nachweises festzu

legen, ferner kann damit bestir.mlt ,,{erden, ob und inwievlei t Unter

suchungszeugnisse staatlicher Untersuchungsanstalten des Auslandes 

oder Bescheinigungen ausländischer Behörden als Nachweis gelten.' 

14. Im § 6 d Abs. 1 ist die lit. e zu streichen. 

15. Im i'lortlaut des § 10 Abs. 1 sind die Vlorte '§ 6 a Abs. 6 
und '7 oder des' zu streichen. 

16. § 10 Abs. 3 hat zu lauten: 

'(3) Im Straferken~tnis ist dem Beschuldigten der Ersatz der 

Kosten für die Revision und die Probenziehung (§ 3) an die Behörde, 

die den Vervral tungsaufwand für das Aufs~_chtsorgan (§ 2) zu tragen 

hat, sovde der Ersatz der tarifmäßigen Kosten der Untersuchung 

an der jeweiligen Lebensmitteluntersuchungsanstalt (§ 24 und§ 25) 

vorzuschreiben. Die näheren Vorschriften über die Höhe, Ab

ftU1rung und VerrecID1ung der Kosten sind durch Verordnung derart 

festzulegen, daß die durchschnittlichen Kosten einer RYision und 

einer Probenentnahme volle Declcung finden. I 

17. Als § 11 a ist einzufügen: 

'§ 11 a. Wer den Bestimmungen des § 6 a Abs. 7 (neu) oder 8 (neu) 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 

mit strengerer Strafe bedrohten strafbaren Handlung bildet, eine 

Übertretung und ist mit Arrest von einer Woche bis zu sechs 

t'[ochen, \i,Tomi t auch eine Geldstrafe bis zu S 10.000, - verbu,nden 

1'lerden kann, oder an Geld bis zu S 25.000,- zu bestrafen. I 

18. § 12 hat zu lauten: 

'§ 12. \'ler die im § 11 unter Z. 2 und 11, bezeichneten Handlungen aus 

Fahrlässigkeit begeht oder wer fahrlässigerweise.Lebensmittel feil

häl t oder verkauft, vielehe zum Zv,-ec}c der Täuschung mit einer falschen 

Bezeichnung versehen sind, ouer wer fahrlässig Lebensmittel unter 

einer falschen Bezeichnung fe:llhäl t und verl{auft, macht sich einer 

Übertretung schuldig und ist mit Arrest von drei Tagen bis zu vier

zehn Tagen, womit auch Geldstrafe bis zu S 2500,- verbtmden werden 

kann, oder an Geld bis zu S 25.000,- zu bestrafen. 1 

i9. § 12 Abs. 2 ist zu streichen. 

I 
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20. Im Vlortlaut des § 17 Abs. 1 sind die Worte i§ 6 a Abs. 6 und 7' durch 

die Worte '§ 6 a Abs. 7 und 8' zu ersetzen. 

21. Der§ 22 Abs. 1 hat zu lauten: 

I (1) Das Verfahren hinsichtlich der in den §§ 11, 11 a, 12, 14 bis 

19 vorgesehenen strafbaren Handlungen steht den Gerichten, hinsichtlich 

der Übertretungen nach den §§ 9 und 10, sO'v'{ei t die Tat nicht nach anderan 

Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, den Bezirksverwaltungs
behörden zu. t 11 

Wien, arn 15. Dezember 1969 

rlaria Hag 1 e i t n e r 

Berichterstatter 

Naria 

\ 

M atz n e r 
Obmann 
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